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Wichtige Regelungen zur Notengebung 
 
Notenermittlung im Zeugnis 
– Grundlage der Festsetzung der Zeugnisnoten ist die Übergreifende Schulordnung (ÜSchO). Nach § 56 

werden Zeugnisnoten festgesetzt vom Fachlehrer und nicht errechnet. 
– Nach § 55 gibt es nur ganze Noten! Doch können in den Klassenstufen 5 bis 10 Tendenzen bei Einzel-

noten (z. B. unter einer Klassenarbeit) hinzugefügt werden, z. B. „gut (2+)“. 
– Auch in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 gilt das sechsstufige Notensystem für alle Leistungsbeurteilun-

gen und Zeugnisse, doch sind Tendenzen zu berücksichtigen und ihre Umrechnung ist geregelt (§ 48 Abs. 
3), z. B. „gut“ mit positiver Tendenz  = „gut (12 Punkte)“. Benötigt werden die Punkte später zur Ermittlung 
der Gesamtqualifikation, das ist ihr eigentlicher Zweck. 

– Tendenzen nach oben oder unten dürfen (in Sek I) keinesfalls mit Bruchteilen (3,5 für Note 3-) in die Be-
rechnung der Zeugnisnote eingehen, sondern sind erst am Schluss bei der Festsetzung der Note zu be-
rücksichtigen. So können z. B. die Einzelnoten 2-, 3-, 2 und 3 die Zeugnisnote 2 oder 3 ergeben; berück-
sichtigt man die negativen Tendenzen, ist die Zeugnisnote wohl eher 3. In Zweifelsfällen, besonders zwi-
schen den Noten 4 und 5, ist im Halbjahreszeugnis aus pädagogischen Gründen häufig die strengere Note 
empfehlenswert. 

– Runden muss nicht arithmetisch erfolgen, sondern pädagogisch. (§ 56). Entscheidend ist, dass vergleich-
bare Fälle in derselben Klasse bzw. Lerngruppe gleich behandelt werden! 

– Die ÜSchO kennt nur Halbjahresnoten für das Zeugnis des ersten Halbjahres und Jahresnoten, (= es gibt 
keine fiktive Zeugnisnote für das zweite Halbjahr!). Es geht um die „Leistungen im gesamten Schuljahr un-
ter stärkerer Berücksichtigung der Leistungen im zweiten Halbjahr“ (§ 56 Abs. 6). Dabei ist kein bestimm-
tes Gewichtungsverhältnis (z. B. 1 : 2 oder 2 : 3) vorgegeben. Also ist der gängige Spruch „Wer im Halb-
jahreszeugnis eine 3 hat, kann im Jahreszeugnis keine 5 bekommen“ falsch – auch im umgekehrten Fall. 

– In Klassenarbeitsfächern werden für das Jahreszeugnis vom ganzen Jahr eine Gesamtnote für die Klas-
senarbeiten und eine Gesamtnote für die sonstigen Leistungen ermittelt, aus denen dann zu gleichen Tei-
len die Zeugnisnote gebildet wird.  

– In Fächern ohne Klassenarbeit ist die Gesamtnote für die Leistungen gleich der Zeugnisnote (§ 56 Abs. 3).  
(Zur Gewichtung der Einzelnoten s. Sonstige Leistungen) 
 

Sonstige Leistungen  
– Bei Fächern mit Klassen- oder Kursarbeiten sollen, bei den übrigen Fächern müssen die Leistungsnach-

weise mindestens zwei verschiedenen Arbeitsformen entstammen (§ 45 Abs. 2), z. B.  1 Epochalnote 
und 2 Hausaufgaben-Abfragungen. 

– Sonstige Leistungen dürfen unterschiedlich gewichtet werden, dann allerdings gleich bei allen Schülerin-
nen und Schülern, von denen sie gefordert wurden (z. B. Hausaufgaben-Abfragung einfach, schriftliche 
Überprüfung doppelt). 

– Es muss nicht bei allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Anzahl von Noten für sonstige Leistun-
gen erteilt werden, sondern eine hinreichende Zahl für jeden; d.h. bei schwachen Schülerinnen und Schü-
lern im Zweifelsfall mehr! 

 
Mitteilung von Noten  
– Nur die mitgeteilte Note ist eine erteilte Note! Dies gilt auch für Epochalnoten (§ 51 Abs. 2). Wird eine 

Note nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht bekannt gegeben, kann dies beim Streitfall zu ihrer Annullie-
rung führen.  

– Das Recht des Schülers und der Eltern auf eine (jederzeitige) Auskunft über seinen Leistungsstand (§ 
51 Abs. 1 bzw. § 8 Abs. 3) bezieht sich auf die erteilten Einzelnoten, nicht auf die voraussichtliche Zeug-
nisnote. 

– Notentransparenz hinsichtlich der Maßstäbe und der Gewichtung muss gewährleistet sein. 
 
Festsetzung der Zeugnisnoten in der Jahrgangsstufe 11 
– Im Halbjahr 11/1 macht die (Gesamt-)Note für die Leistungskursarbeit (1 Arbeit) nur ein Drittel der Zeug-

nisnote aus, in den Halbjahren 11/2 bis 12/2 (jeweils 2 Arbeiten) und in Jahrgangsstufe 13 (1 große Arbeit) 
die Hälfte. Im Grundkurs macht die Note für die Kursarbeit etwa ein Drittel der Zeugnisnote aus. 

– Für alle Grund- und Leistungsfächer gilt: In Jahrgangsstufe 11 gibt es drei Zeugnisnoten, eine für 11/1, 
eine für 11/2 und eine für die gesamte Jahrgangsstufe 11. „Die Jahreszeugnisnote setzt sich aus den 
Zeugnisnoten der Halbjahre 11/1 und 11/2 im Verhältnis 1 zu 2 zusammen“ (§ 68 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2). 
Hier ist das Gewichtungsverhältnis vorgegeben, und es ist bewusst von Noten die Rede, nicht von 
Punkten. 
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